
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau, Telefon: 062 824 36 33, Mail: info@sebit-schweiz.ch, Webseite: sebit-schweiz.ch 

 

 

sebit schweiz 
Inklusion braucht Bildung 

Finanzierung der Ausbildung 

sebit schweiz 
Inklusion braucht Bildung 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Interesse 

Mitteilung an die Arbeits·stelle 

Anpassen der Arbeits·zeit auf 50% vormittags 

Abrechnung mit der SHW  

Information für Soziale Organisationen:  

Die Modul·ausbildung gilt als abrechenbare Leistung Tages·struktur. 

Sonder·regelung der SHW bei Teil·nehmenden mit Wohn·sitz im Kanton Aargau:  

Sofern die Modul·ausbildung zu 50% besucht wird, können Sie als Soziale Organisation für die betreffende  

Person 70% Leistung bei der SHW abrechnen, da die gesamte Beschäftigung 120% erreichen darf (gilt nur 

bei einer Voll·beschäftigung).  

 Achtung: Keine Doppel·verrechnung beim Kanton. 

Anmeldung Ausbildung  
220 Halb·tage pro Ausbildungs·gang innerhalb 1 bis 3 Jahre 

Wohn·sitz  

im Kanton Aargau 

Kanton Aargau 

Kontakt per Telefon, per Mail oder vor Ort 

Wohn·sitz 

ausser·kantonal 

Kosten·übernahme bei IV-Rente 

www.sebit-schweiz.ch 

Beantragung  

Kosten·übernahme·garantie (KüG) 

durch die sebit schweiz. 

Bei Zusage der KüG 

mailto:info@sebit-schweiz.ch

